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Index

40/01 Verwaltungsverfahren

93 Eisenbahn

Norm

AVG §56

EisenbahnG 1957 §47a

1. AVG § 56 heute

2. AVG § 56 gültig ab 01.01.1999 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 158/1998

3. AVG § 56 gültig von 01.02.1991 bis 31.12.1998

Rechtssatz

Ein rechtliches Interesse des Eisenbahnunternehmens an der Feststellung der Nicht-Ö:entlichkeit eines

Eisenbahnüberganges iSd § 47a EisenbahnG 1957 - insbesondere vor dem Hintergrund, dass gegebenenfalls die

Verp=ichtung zur Festlegung der Art der Sicherung im Falle der Nicht-Ö:entlichkeit eines Eisenbahnüberganges das

Eisenbahnunternehmen selbst tri:t - kann bejaht werden. Die erforderliche Klarstellung des Umfangs der dem

Eisenbahnunternehmen auferlegten Verp=ichtungen kann ein rechtliches Interesse an einer Feststellung begründen

(vgl. VwGH 24.9.2019, Ra 2019/03/0038 und 0039).Ein rechtliches Interesse des Eisenbahnunternehmens an der

Feststellung der Nicht-Ö:entlichkeit eines Eisenbahnüberganges iSd Paragraph 47 a, EisenbahnG 1957 - insbesondere

vor dem Hintergrund, dass gegebenenfalls die Verp=ichtung zur Festlegung der Art der Sicherung im Falle der Nicht-

Ö:entlichkeit eines Eisenbahnüberganges das Eisenbahnunternehmen selbst tri:t - kann bejaht werden. Die

erforderliche Klarstellung des Umfangs der dem Eisenbahnunternehmen auferlegten Verp=ichtungen kann ein

rechtliches Interesse an einer Feststellung begründen vergleiche VwGH 24.9.2019, Ra 2019/03/0038 und 0039).
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